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läufig festgenommen, verhaftet oder einer anderen Beschrän
kung der persönlichen Freiheit unterworfen wurde, über sein 
Recht, mit einer konsularischen Amtsperson des Entsende
staates in Verbindung zu treten.

(6) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates informie
ren die konsularische Vertretung des Entsendestaates unver
züglich über die vorläufige Festnahme, Verhaftung oder eine 
andere Beschränkung der persönlichen Freiheit eines Staats
bürgers des Entsendestaates. Diese Information erfolgt inner
halb von drei Tagen, gerechnet vom Zeitpunkt der vorläufi
gen Festnahme, Verhaftung oder einer anderen Beschränkung 
der persönlichen Freiheit.

(7) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der im Empfangsstaat vor
läufig festgenommen, verhaftet oder einer anderen Beschrän
kung der persönlichen Freiheit unterworfen wurde, so bald 
wie möglich zu besuchen, mit ihm in einer Sprache des Ent- 
sen^estaates oder des Empfangsstaates zu sprechen und mit 
ihm Verbindung zu unterhalten. Diese Besuche werden so 
bald wie möglich und spätestens ab vierten Tag nach der Fest
nahme, Verhaftung oder nach dem Beginn einer anderen Form 
der Freiheitsbeschränkung genehmigt.

(8) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, mit einem 
Staatsbürger des Entsendestaates, der vorläufig festgenom
men, verhaftet oder einer anderen Beschränkung der persön
lichen Freiheit unterworfen wurde, Post oder Mitteilungen 
auszu tauschen.

(9) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, innerhalb 
angemessener Fristen einen Staatsbürger des Entsendestaates, 
der eine Freiheitsstrafe im Empfangsstaat verbüßt, in Über
einstimmung mit den Vorschriften der entsprechenden Ein
richtung zu besuchen und mit ihm Verbindung zu unterhalten.

(10) Die in diesem Artikel genannten Rechte sind in Über
einstimmung mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaa
tes auszuüben; hierbei wird jedoch vorausgesetzt, daß diese 
Rechtsvorschriften es ermöglichen, die Zwecke zu verwirk
lichen, für welche die in diesem Artikel vorgesehenen Rechte 
gewährt werden.

(11) Eine konsularische Amtsperson muß jedoch davon Ab
stand nehmen, sich für einen Staatsbürger des Entsendestaa
tes, der vorläufig festgenommen, verhaftet oder einer ande
ren Beschränkung der persönlichen Freiheit unterworfen 
Wurde, zu verwenden, wenn der Betreffende beim Besuch der 
konsularischen Amtsperson dagegen ausdrücklich Einspruch 
erhebt.

Artikel 48
(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einem 

Schiff des Entsendestaates während des Aufenthaltes in den 
Territorial-, inneren Seegewässern oder Binnengewässern 
des Empfangsstaates (im folgenden als Gewässer bezeichnet) 
Unterstützung zu leisten.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, mit dem 
Kapitän und den anderen Mitgliedern der Schiffsbesatzung 
in Verbindung zu treten und sich an Bord eines Schiffes des 
Entsendestaates zu begeben, sobald es die Erlaubnis zum Ver
kehr mit dem Land erhalten hat. Die zuständigen Organe 
des Empfangsstaates sind vor dem Betreten des Schiffes des 
Entsendestaates durch eine konsularische Amtsperson in den 
Fällen zu informieren, in denen die Erlaubnis für den Ver
kehr des Schiffes mit dem Land noch nicht erteilt wurde.

(3) Der Kapitän und die anderen Mitglieder der Schiffs
besatzung haben das Recht, mit einer konsularischen Amts
person in Verbindung zu treten und in Übereinstimmung mit 
den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates die konsularische 
Vertretung zu besuchen.

(4) Eine konsularische Amtsperson kann sich in Ausübung 
ihrer Funktionen in allen Fragen hinsichtlich eines Schiffes 
des Entsendestaates, des Kapitäns, der anderen Mitglieder der

Schiffsbesatzung, der sonstigen an Bord befindlichen Perso
nen und der Ladung an die zuständigen Organe des Empfangs
staates wenden und um Unterstützung ersuchen. Diese Unter
stützung wird gewährt, sofern seitens der zuständigen Or
gane des Empfangsstaates keine triftigen Gründe vorliegen, 
sie zu verweigern.

(5) Die Organe des Empfangsstaates treffen alle geeigneten 
Maßnahmen, damit eine konsularische Amtsperson die in die
sem Artikel genannten Funktionen wahrnehmen kann.

Artikel 49 ■
Eine konsularische Amtsperson hat hinsichtlich eines Schif

fes des Entsendestaates das Recht:
a) Maßnahmen zu treffen, um das Ein- und Auslaufen und 

den Aufenthalt eines Schiffes in einem Hafen des 
Empfangsstaates zu unterstützen;

b) alle während der Reise des Schiffes an Bord eingetre
tenen Vorkommnisse zu untersuchen, den Kapitän und 
die anderen Mitglieder der Schiffsbesatzung darüber zu 
befragen, die Schiffsdokumente zu überprüfen, abzu
zeichnen und Verklarungen vorzunehmen;

c) alle Streitfragen an Bord eines Schiffes, einschließlich 
der Streitfragen über den Lohn und den Heuervertrag, 
zu klären sowie Maßnahmen zur An- oder Abmusterung 
des Kapitäns oder eines anderen Mitgliedes der Schiffs
besatzung zu treffen;

d) Maßnahmen zur medizinischen Behandlung, einschließ
lich eines Krankenhausaufenthaltes, des Kapitäns oder 
eines anderen Mitgliedes der Schiffsbesatzung zu treffen 
oder deren Rückreise zu veranlassen;

e) jede Erklärung und jedes andere Dokument, das von den 
Rechtsvorschriften des Entsendestaates hinsichtlich eines 
Schiffes, seiner Besatzung und seiner Ladung vorge
schrieben ist, entgegenzunehmen, auszustellen, zu unter
zeichnen, zu beurkunden, zu beglaubigen oder zu ver
längern ;

f) dem Kapitän und den anderen Mitgliedern der Schiffs
besatzung in den Beziehungen zu den Justiz- und Ver
waltungsorganen des Empfangsstaates Hilfe zu leisten 
und ihnen insbesondere die Unterstützung durch einen 
Rechtsanwalt sowie einen Dolmetscher zu vermitteln;

g) die Geburts- oder Sterbeurkunden, die der Kapitän an 
Bord des Schiffes ausgestellt hat, sowie die Testamente, 
die er entgegengenommen hat, sich aushändigen zu las
sen;

h) Maßnahmen zur Anwendung der Rechtsvorschriften des 
Entsendestaates auf dem Gebiet der Seeschiffahrt auf den

, Schiffen zu ergreifen, sofern dies nicht den Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates widerspricht.

Artikel 50
Die Gerichte und andere zuständige Organe des Empfangs

staates werden die Gerichtsbarkeit hinsichtlich von an Bord 
eines Schiffes des Entsendestaates begangenen Straftaten 
ohne Zustimmung einer konsularischen Amtsperson nur aus
üben, wenn

a) die Straftat von einem oder gegen einen Staatsbürger des 
Empfangsstaates oder von einer anderen oder gegen eine 
andere Person als den Kapitän oder ein anderes Mitglied 
der Schiffsbesatzung verübt wird;

b) durch die Straftat die Sicherheit des Empfangsstaates, 
die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit im Hafen 
gefährdet wird;

c) es sich um Straftaten handelt, die nach den Rechtsvor
schriften des Empfangsstaates auf den Gebieten der Hy
gienekontrolle,. des Paßwesens, des Zolls und der Ver
schmutzung der Gewässer des Empfangsstaates geahndet 
werden;


